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Muster Testnachweis 
 
 
Anlagen: 
Muster des StMGP für einen Testnachweis 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

der Einsatz von Tests sowie sinkende Inzidenzen machen weitere Öffnungen 

in Bayerns Wirtschaft möglich. Als Übergangslösung wird ein analoger Test-

nachweis erforderlich, bis ein digitaler Testnachweis möglich ist. 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat uns ein Muster für den 

analogen Testnachweis übermittelt. Ich darf Ihnen die entsprechende Infor-

mation als Anlage zur baldigen Verwendung zukommen lassen. 

Wo der Zugang nur mit Test möglich ist (Einkaufen, Friseurbesuch, Hotels, 

Restaurants etc.), kann der Nachweis vor Ort ausgestellt werden, wenn der 

Test unter Aufsicht erfolgte. Besondere Anforderungen an die fachliche Eig-

nung der testenden oder aufsichtführenden Personen bestehen nicht. Dieser 

Testnachweis kann innerhalb von 24 Stunden ab Vornahme auch für andere 

testgebundene Angebote genutzt werden.  
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Im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes kann 

dieser Testnachweis laut StMGP nur dann ausgestellt werden, wenn die Te-

stung durch Personal mit entsprechender Ausbildung, Kenntnis oder Erfah-

rung durchgeführt oder beaufsichtigt wird. Der Testnachweis kann ebenso 

durch Ärzte, Testzentren oder sonstige beauftragte Leistungserbringer nach 

§ 6 Abs. 1 TestV erstellt werden. 

 

Bitte unterrichten Sie Ihre Mitglieder zeitnah, um das Wiederhochlaufen der 

bayerischen Wirtschaft, insbesondere des Einzelhandels und der Gastrono-

mie zu unterstützen. 

 

Herzlichen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. 
Hubert Aiwanger 
 


